
 

* Erzieherische Maßnahmen  (§ 53 Absatz 2 SchulG) sind insbesondere 

das erzieherische Gespräch, die Ermahnung, Guppengespräche mit Schüler*innen und Eltern, die mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens, 
der Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde, die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern, die zeitweise Wegnahme von 
Gegenständen, Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedergutmachung angerichteten Schadens und die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das 
Fehlverhalten zu verdeutlichen. 

 

Erich Kästner-Schule 
Städtische Förderschule 
Förderschwerpunkt Lernen  
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Vereinbarung 
zwischen den Schüler*innen, Eltern/Erziehungsberechtigten 

sowie Lehrer*innen der Erich Kästner-Schule 
 
 

Name des Kindes: 
 
Name der Eltern/ Erziehungsberechtigten : 
 
Name der Klassenlehrkraft: 
 

Vereinbarungsinhalte:  
 

 Wir kennen die Regeln, wie an der Erich Kästner-Schule miteinander umgegangen 
und gelernt wird (siehe Schulplaner und Homepage).  

 

 Wir halten die Regeln unserer Schule ein und stehen hinter den erzieherischen  
Maßnahmen* der Schule.  

 

 Wir tragen aktiv dazu bei, dass wir wertschätzend, respektvoll und gewaltfrei 
miteinander umgehen.  

 

 Wir nehmen regelmäßig und zuverlässig die Infos der Schule zur Kenntnis (u.a. 
Homepage, Schulplaner, Elternbriefe usw.) und sind regelmäßig zum Austausch mit 
den Lehrerinnen und Lehrern bereit. 

 
Diese Vereinbarung gilt für die gesamte Schulzeit in der EKS..  
 
____________________________ ______________________________________  
Datum Unterschrift der Lehrkraft  
 
____________________________ ______________________________________  
Datum Unterschrift der/s Schülerin/Schülers  
 
___________________________ ______________________________________ 
Datum Unterschrift der Eltern bzw. der/s Erziehungsberechtigten 


